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A L L G E M E I N E  H I N W E I S E  
 
 
 

Die Akten zu den Traktanden liegen ab dem 8. November 2024 während der ordentlichen 
Öffnungszeiten bei der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf und werden zudem auf 
www.koelliken.ch aufgeschaltet. Die Abteilung Finanzen erteilt im gleichen Zeitraum Aus-
künfte zum Budget 2025. 

Die ausführliche Gemeindeversammlungsvorlage kann bei der Gemeindekanzlei (062 737 
09 11 / gemeindekanzlei@koelliken.ch) bestellt oder auch persönlich in Empfang genommen 
werden. Sie wird ebenfalls auf www.koelliken.ch aufgeschaltet. 

 
 

¶ Haben bei einem Verhandlungsgegenstand Stimmberechtigte ein unmittelbares und persön-
liches Interesse, weil jener für sie direkte und genau bestimmte, insbesondere finanzielle 
Folgen bewirkt, so haben sie und ihre Ehegatten bzw. ihre eingetragenen Partner, ihre Eltern 
sowie ihre Kinder mit deren Ehegatten vor der Abstimmung das Versammlungslokal zu ver-
lassen. Für die Mitglieder der Verwaltung und Direktoren von Gesellschaften mit juristischer 
Persönlichkeit sowie für Mitglieder von Personengesellschaften gilt die gleiche Ausstand-
pflicht, wenn ein Verhandlungsgegenstand die Interessen der von ihnen vertretenen Gesell-
schaft unmittelbar berührt. 

¶ Das Rednerpult an der Gemeindeversammlung ist mit einer Mikrofoneinrichtung, Beamer, 
Laptop, usw., ausgerüstet. Möchten Redner/innen für Ausführungen an die Gemeindever-
sammlung eine Präsentation einsetzen, stehen Laptop und Beamer zur Verfügung. Um eine 
einwandfreie Präsentation zu gewährleisten, bittet sie der Gemeinderat, entsprechende Da-
teien bis am Dienstag vor der Gemeindeversammlung bei der Gemeindekanzlei einzu-
reichen. So wird gewährleistet, dass der Beitrag auf diesem Laptop bereitsteht und von ihnen 
eingesetzt werden kann. Wenn sich Personen zu Wort melden möchten, sind diese eingela-
den, am Rednerpult zu sprechen, damit sie alle hören und verstehen können und um die 
Aufzeichnung für die Protokollerstellung zu gewährleisten.  

¶ Im Anschluss an die Einwohnergemeindeversammlung wird durch die Gemeinde Grillgut, 
Brot und ein Getränk offeriert. 

 
  

http://www.koelliken.ch/
mailto:gemeindekanzlei@koelliken.ch
http://www.koelliken.ch/
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O R T S B Ü R G E R G E M E I N D E  
 
 

Traktandenliste 

1. Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 7. Juni 2024. 

2. Budget 2025. 

3. Verschiedenes. 
 
  



4 

Erläuterungen und Anträge zu den Traktanden 
 
 
 

1. Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 7. Juni 2024. 
 

Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 7. Juni 2024 wurde von der Finanzkom-
mission im Sinne der Vorschriften der Gemeindeordnung geprüft und für in Ordnung befunden. Sie 
beantragt, das Protokoll zu genehmigen. 

 
 

ANTRAG 

 
Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 7. Juni 2024 sei zu genehmigen. 

 
 
 
 
 

2. Budget 2025. 
 

Allgemeine Erläuterungen  
Das Budget 2025 der Ortsbürgergemeinde rechnet, bei einem Umsatz von 222ó135 Franken, mit 
folgendem Ergebnis: 
 

Ortsbürgergemeinde  Budget 2024 Budget 2025 

Betrieblicher Aufwand  Fr. 78ó660 Fr. 43ó545 

Betrieblicher Ertrag  Fr.  26ó650 Fr. 12ó985 

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit  Fr. - 52ó010 Fr. - 30ó560 

Ergebnis aus Finanzierung  Fr. - 145ó850 Fr. + 185ó700  

Gesamtergebnis (+ Gewinn / - Verlust) Fr.  - 197ó860 Fr. + 155ó140 

 
Der Verlust der Forstwirtschaft wird dem Waldfonds entnommen und der Gewinn der Ortsbürger-
gemeinde dem Eigenkapital zugewiesen.  
 
Erläuterungen zu den einzelnen Funktionen 
 
0224 Allgemeine Dienste, Ortsbürger 
Auslagen für die Ortsbürgerkommission, Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde 
sowie Verbandsbeiträge.   
 
0294 Verwaltungsliegenschaften Ortsbürger 
Unterhalt von Grundstücken, Verwaltungsvermögen inkl. Waldwegunterhalt. Für das Jahr 2025 ist 
kein Waldwegunterhalt vorgesehen.  
 
8200 Forstwirtschaft 
Der Forstbetrieb Kölliken-Safenwil rechnet mit einem Gewinn von 2ó290 Franken. Der Anteil Kölliken 
betrªgt 1ô640 Franken. Zuzüglich der Erträge aus der Verzinsung Waldfonds und Friedwald sowie 
abzüglich der Abschreibungen für Forstfahrzeuge ergibt sich netto ein Verlust der Forstwirtschaft 
von 7ó345 Franken, welcher dem Waldfonds belastet wird.  
 
9610 Zinsen 
Das Kontokorrent wird Ende 2024 voraussichtlich einen Betrag von rund 848ó694 Franken aufwei-
sen. Der Zins betrªgt 0.12% oder rund 1ô100 Franken.  
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9634 Liegenschaften Finanzvermögen, Ortsbürger 
Pachtzinsen für vermietete landwirtschaftliche Grundstücke. 
 
9635 Forstmagazin 
Für das Forstmagazin ist kein spezieller Unterhalt vorgesehen. 
 
9636 Villa Breitenegg 
Die Villa Breitenegg wird voraussichtlich nur noch bis Ende März 2025 an den Kantonalen Sozial-
dienst vermietet. Es ist kein ausserordentlicher Unterhalt vorgesehen.  
 
Gemäss Abtretungsvertrag betreffend Übergabe der bisherigen Projektierungsunterlagen an die 
breitenegg immo ag ist im Jahr 2025 noch mit der Schlusszahlung in der Hºhe von 155ó000 Franken 
zu rechnen.   
 
9990 Abschluss 
Der Gewinn der Ortsbürgergemeinde von 155ó140 Franken wird dem Eigenkapital zugewiesen.  
 
Verpflichtungskontrolle Ortsbürgergemeinde Kölliken  
(nicht unter den Investitionsbegriff fallende Ausgaben)  
 

Projekt Bis Ende 2024 Budget 2025 ab 2026 fällig 

Abbruch Villa Breitenegg 

GV 25.11.2011 / Fr. 116ó000.00 
Fr. 8ó148.00 Fr.  0.00 Fr. 107ó852 

Begleitung und Beratung Bauherr-
schaft 

GV 11.06.2021 / Fr. 50ô000 

Fr. 41ó433.85 Fr. 1ó000.00 Fr. 7ó566.15 

Projektierung Villa Breitenegg 

GV 26.11.2021 / Fr. 445'000.00 

GV 13.05.2022 / Fr. 65'000 (Zusatz-
kredit 1) 

Fr. 542ó506.00 Fr. 0.00 Fr. 0.00 

Immobilienentwicklung Breitenegg 

GV 24.11.2023 / Fr. 200ó000 
Fr. 188ó000.00 Fr. 0.00 Fr. 0.00 

 
 
ANTRAG 
 
Das Budget 2025 der Ortsbürgergemeinde Kölliken sei zu genehmigen.  
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Erläuterungen und Anträge zu den Traktanden 
 
 
 

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 7. Juni 2024. 
 

Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 7. Juni 2024 wurde von der Fi-
nanzkommission im Sinne der Vorschriften der Gemeindeordnung geprüft und für in Ord-
nung befunden. Sie beantragt, das Protokoll zu genehmigen. 
 
 
ANTRAG 
 
Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 7. Juni 2024 sei zu genehmigen. 

 
 
 
 
 

2. Kreditabrechnungen 
 
 

2.1 Schwimmbad. Sanierungen. 
 
Zusammenfassung 
Die Gemeindeversammlung vom 26. November 2021 hat einen Verpflichtungskredit von 
brutto 303'900 Franken für die Sanierung Becken / Spielplatz / Mobiliar / Garderoben des 
Schwimmbades Kölliken, abzüglich Beiträge Dritter, bewilligt. 
 
Zum Projekt 
Die Sanierung der Mobilien und Hochbauten wurde auf die Öffnungszeiten des Schwimm-
bades abgestimmt.  
 
Finanzielles 
 

Bezeichnung Betrag 

Verpflichtungskredit Fr. 303'900.00 

Bruttoanlagekosten Fr. - 307'302.15 

Kreditüberschreitung (1,12 %) Fr. + 3'402.15 

Beitrag Swisslos-Sportfonds Fr. 25'847.45 

Beitrag Gemeinde Muhen Fr. 32'000.00 

Nettoinvestitionen Fr. 249'454.70 

 
Die Ausgaben bewegen sich im Rahmen des gesprochenen Verpflichtungskredits. Der Bei-
trag aus dem Swisslos-Sportfonds fällt tiefer aus als ursprünglich angenommen. Beim Kre-
ditantrag rechnete man noch mit einem Beitrag von rund 40'500 Franken. Gemäss vorlie-
gender Beitragsabrechnung sind die Ausgaben für die Rutschbahn, den Spielplatz, die Res-
taurantbestuhlung, den Ersatz der Überwachungskamera sowie die Lehrergarderobe nicht 
subventionsberechtigt. Demgegenüber konnte erfreulicherweise ein Beitrag von der Ge-
meinde Muhen vereinnahmt werden, welcher zum Zeitpunkt des Kreditantrags noch nicht 
bekannt war.  
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Die Nettoinvestitionen werden während 10 (Mobilien) bzw. 35 (Hochbauten) Jahren abge-
schrieben. Die Abschreibungen belasten die Funktion 3411 Schwimmbad die ersten 10 Jah-
re mit rund 12'578 Franken. Danach noch weitere 25 Jahre mit rund 4'947 Franken pro 
Jahr. 
 
Prüfung durch die Finanzkommission 
Die Finanzkommission hat die Kreditabrechnung geprüft und empfiehlt, dieser zuzustim-
men. 
 
 
ANTRAG 
 
Die Kreditabrechnung ĂSchwimmbad. Sanierungen.ñ sei mit Bruttoanlagekosten von 
307ó302.15 Franken zu genehmigen. 
 
 
 

2.2 Sanierung Konsumweg. 
 
Zusammenfassung 
Die Gemeindeversammlung hat am 23. November 2018 einen indexierten Verpflichtungs-
kredit von 354'000 Franken für die Sanierung der Wasser- und Abwasseranlagen im Kon-
sumweg bewilligt. Das Projekt konnte mit einer Kreditunterschreitung von rund 82ó000 Fran-
ken realisiert werden. 

 
Finanzielles 

Wasserwerk Betrag 

Verpflichtungskredit Fr. 143'280.00 

Bruttoanlagekosten inkl. bezogene Vorsteuern Fr. - 127'597.25 

Kreditunterschreitung (10,95 %) Fr.  15'682.75 

Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern (Nettoinvestition) Fr. 118'552.00 

 

Abwasserbeseitigung Betrag 

Verpflichtungskredit Fr. 210'720.00 

Bruttoanlagekosten inkl. bezogene Vorsteuern Fr. - 144'743.20 

Kreditunterschreitung (10,95 %) Fr. 65'976.80 

Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern (Nettoinvestition) Fr. 134'360.35 

 
Die Nettoinvestitionen werden während 50 Jahren abgeschrieben und belasten die Funktion 
7101 Wasserwerk mit jªhrlich rund 2ô371 Franken und die Funktion 7201 Abwasserbeseiti-
gung mit jährlich rund 2'687 Franken. 

Die deutliche Kreditunterschreitung ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen: 

¶ Ausmassreserven im Leistungsverzeichnis ca. 16'000 Franken 

¶ Nichtinanspruchnahme des Postens ĂUnvorhergesehenesñ ca. 25'500 Franken 

¶ generell günstigere Unternehmerpreise als beim KV eingesetzt ca. 15'000 Franken 

¶ tiefere Honorarkosten ca. 7'500 Franken 

¶ Synergien mit den Ausbauten der Elektroversorgung ca. 18'000 Franken 
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Prüfung durch die Finanzkommission 
Die Finanzkommission hat die Kreditabrechnung geprüft und empfiehlt, dieser zuzustim-
men. 
 
 
ANTRAG 
 
Die Kreditabrechnung ĂSanierung Konsumwegñ sei mit Bruttoanlagekosten von 272ó340.45 
Franken zu genehmigen. 

 
 
 
 
 

3. Verpflichtungskreditbegehren 
 
 
3.1 Schulraummodule. Kauf. 

 
Ausgangslage 
Zur Deckung des Schulraumbedarfs werden seit 2021 (Erdgeschoss) bzw. 2022 (1. Obergeschoss) 
Schulraummodule gemietet. Die Mietkosten liegen bei rund 85'500 Franken/Jahr. Die ursprüngliche 
Planung sah eine Nutzung der Module bis 2028 vor. Eine Vergleich zwischen Miete und Kauf zeigt 
damals, dass eine Mietlösung wirtschaftlicher ist als ein Kauf. Aktuell zeigt sich, dass die Nutzung 
der Schulraummodule mindestens bis ins Jahr 2029 erforderlich wird. Dadurch ändert sich die Situa-
tion und ein Kauf wird gegenüber einer Mietlösung vorteilhafter.  

Zeitachse und Nutzungen 
In den kommenden Jahren stehen verschiedene Projekte an, bei denen die Module als ĂEr-
satzrªumlichkeitenñ genutzt werden sollen. Es sind dies: 

Projekt Zeitraum Nutzung 

Neues Oberstufenschulhaus 25/26 Schulraumprovisorium 

Umnutzung / Sanierung bestehender Schulraum 27/28 Schulraumprovisorien 

Innensanierung Gemeindehaus 28/29 Gemeindeverwaltung 

Sollten sich bei den verschiedenen Projekten Verzögerungen ergeben, verlängert sich die Nutzung 
entsprechend und die Kauflösung ist noch vorteilhafter.  

 
Finanzielles 
Die aktuelle Jahresmiete liegt bei 85ô368.70 Franken. Für die Jahre 2025 ï 2029 ergibt sich somit 
ein Betrag von 426'843.50 Franken. Dazu kommen nach Ablauf der Mietdauer 58ô245 Franken für 
den Rückbau der Module, welche die Gemeinde der Eigentümerin zu ersetzen hat. Die Gesamtauf-
wendungen betragen somit 485ô087.50 Franken. Beratungen mit der Eigentümerin der Module ha-
ben ergeben, dass diese für 430'951.45 Franken (inkl. MwSt.) erworben werden können.  

Die Folgekosten im Sinne von § 90g des Gemeindegesetzes wurden wie folgt ermittelt: 

Abschreibungen (20 Jahre) Fr. 21'550.00 

Kapitalfolgekosten Fr. 3'771.25 

T O T A L Fr. 25'321.25 
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Die Betriebsfolgekosten (Reinigung, Verbrauchmaterial, Energie und Unterhalt, etc.) fallen bereits 
seit Mietbeginn an und sind in den vorstehenden Beträgen nicht enthalten. 

Im Budget 2025 ist ein Kauf der Module und der Wegfall der Mietkosten enthalten. Würde die Ge-
meindeversammlung von einem Kauf absehen, müsste im Budget 2025 die Mietentschädigung auf-
genommen werden und die Folgekosten würden entfallen.  
 

Vertragsumfang 
Der Umfang des vorgesehenen Kaufs umfasst folgende Bestandteile: 

¶ Containeranlage EG und 1.OG 

¶ Klimatisierung 

¶ Treppenanlagen 

¶ Überdachung 

¶ Schliesssystem 

¶ Akustikplatten 

¶ Keine weitere Kosten für die Leasingablösung 

 
Zusammenfassung 
Die Übernahme der Module würde für die Einwohnergemeinde folgende Vorteile ergeben: 

¶ Kosteneinsparung (gerechnet auf 5 Jahre) von 54'135.55 Franken 

¶ Provisorien für die anstehenden Bauprojekte 

¶ Übergang des Eigentums an den Modulen  

¶ Einnahmen durch Verkauf der Module nach Ablauf der 5 Jahre (wenn kein Bedarf an Provisori-
en mehr besteht) 

¶ Evtl. spätere Nutzung für weitere Bereiche (KIGA, Mittagstisch Tagesstrukturen, usw.) 

 
 
ANTRAG 
 
Bewilligung eines indexierten Verpflichtungskredits von 431ó000 Franken (inkl. MwSt.) für 
den Kauf der bisher gemieteten Schulraummodule. 

 
 

 
 
 

4. Budget 2025 und Steuerfuss von 114 %. 
 

Gliederung: 

1. Ergebnis  

2. Allgemeine Erläuterungen (Löhne, Abschreibungen, Steuerertrag) 

3. Investitionstätigkeit mit Selbstfinanzierung und Kreditkontrolle 

4. Kennzahlen  

5. Erläuterungen pro Abteilung der Erfolgsrechnung  

6. Spezialfinanzierungen (Ergebnisse und Kreditkontrolle)  

 

 
1. Ergebnis  

 
Das Budget 2025 rechnet mit einem Verlust von 2ó398ó030 Franken. Der Umsatz liegt mit 
23ó576ó680 Franken um 1ó235ó067 Franken über dem Wert des Budgets 2024. Der Steuerfuss bleibt 
unverändert bei 114 %. Aufgrund der vorhandenen Reserven kann der budgetierte Verlust aktuell 
noch abgedeckt werden.  
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Mit dem Budget 2025 wird wiederum ein hoher Verlust prognostiziert, welcher nochmals deutlich 
höher ausfällt als im Vorjahr. Ab 2025 stehen grosse Investitionen an, wovon die Mehrheit auf Ge-
nerationenprojekte zurückzuführen ist. Die geplanten und teilweise bereits bewilligten Investitions-
ausgaben werden den Abschreibungsaufwand deutlich erhöhen und damit den finanziellen Spiel-
raum der Gemeinde Kölliken weiter einschränken. Der Gemeinderat beobachtet die finanzielle Ent-
wicklung genau und prüft regelmässig, wo und wann Massnahmen möglich und notwendig sind. 
Aufgrund der in den vergangenen Jahren grossmehrheitlich positiven bis sehr positiven Rech-
nungsabschlüssen hat sich der Gemeinderat bewusst dagegen entschieden, für das Jahr 2025 eine 
Erhöhung des Steuerfusses vorzunehmen. Deshalb bleibt der Steuerfuss für das Jahr 2025 noch 
unverändert bei 114%.  

Die dreistufige Erfolgsrechnung gibt Auskunft, wie sich die Aufwendungen und Erträge zusammen-
setzen bzw. entwickeln:  
 

Einwohnergemeinde   Budget 2024  Budget 2025 

Personalaufwand Fr. 4ó334ó620 Fr. 4ó937ó350 

Sach- und Betriebsaufwand  Fr. 3ó747ó553 Fr. 3ó677ó870 

Abschreibungen  Fr. 1ó297ó160 Fr. 1ó317ó060 

Transferaufwand und Einlagen Fr. 9ó750ó290 Fr. 10ó578ó965 

Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag  Fr. - 5'067ó370 Fr. - 5'512ó500 

Steuerertrag  Fr. - 12ó330ó500 Fr. - 12ó390ó000 

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit  Fr. - 1ó731ó753 Fr. - 2ó608ó745 

Ergebnis aus Finanzierung  Fr.  + 128ó690 Fr.  + 210ó715 

Operatives Ergebnis  Fr. - 1'603ó063 Fr. - 2ó398ó030 

Ausserordentliches Ergebnis  Fr. 0 Fr. 0 

Gesamtergebnis (Verlust) Fr. - 1'603ó063 Fr. - 2ó398ó030 

 
Finanzausgleich 
Auf Basis der Jahre 2021, 2022 und 2023 erhält die Gemeinde Kölliken folgende Beiträge:  
 

Zusammenzug Finanzausgleich 2025  Betrag 

Steuerkraftausgleich  Fr.  949ó500 

Mindestausstattung  Fr. 0 

Bildungslastenausgleich  Fr. 172ó500 

Soziallastenausgleich  Fr.  105ô000 

Räumlich-struktureller Lastenausgleich  Fr. 0 

Total Finanzausgleich 2024  Fr. 1'227ô000 

Gegenüber dem Beitrag 2024 von 1ó252ó000 Franken reduziert sich die Beitragszahlung an die Ge-
meinde um 25ó000 Franken.  
 
 

2. Allgemeine Erläuterungen (Löhne, Abschreibungen, Steuerertrag) 
 
Löhne 
Grundlage für die budgetierten Lohnsummen bilden das seit 2024 gültige Personalreglement sowie 
der genehmigte Stellenplafonds bzw. der voraussichtliche Stellenplan 2025. Der Gemeinderat be-
schliesst die definitive Teuerungszulage im Rahmen des Personalreglements per Ende Jahr.  
 
Abschreibungen 
Die Abschreibungen werden nach Kategorien aufgrund der Nutzungsdauer berechnet und betragen 
zwischen 3 und 50 Jahren. Die Investitionen werden ab dem Jahr nach der Fertigstellung abge-
schrieben. Für das Budget 2025 ergeben sich mutmasslich folgende neuen Abschreibungen:  
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Investition (ohne Spezialfinanzierungen) Anzahl Jahre Jährlicher Betrag 

Sanierung Aussenhülle Gemeindehaus, Anteil 
Hochbau 

35 Jahre Fr.  14ó543 

Sanierung Aussenhülle Gemeindehaus, PV-
Anlage (netto) 

20 Jahre Fr. 4ó060 

Vordach Gemeindehaus 35 Jahre Fr. 2ó000 

Heizungsersatz Werkhof (netto) 20 Jahre Fr. 13ó080 

Umrüstung Beleuchtung LED Werkhof (netto) 40 Jahre Fr. 1ó860 

Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr (netto) 15 Jahre Fr. 3ó240 

Heizungsersatz Doppelkindergarten (netto) 20 Jahre Fr. 4ó275 

Ersatz Platzbeleuchtung Walke (netto) 40 Jahre Fr. 2ó060 

Ersatz Kehrsaugmaschine 15 Jahre Fr. 16ó667 

Total neue Abschreibungen   Fr. 61ó785 

 
Die Abschreibungen ohne Spezialfinanzierungen betragen 2025 rund 1ó360ó901 Franken (2024: 
1ó340ó975 Franken).  
 
Steuerertrag  
Das Budget basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 114 %. Die ordentlichen Einkommens- 
und Vermögenssteuern wurden auf Basis der Rechnung 2023 sowie einer Hochrechnung 2024 be-
rechnet.  
 
Für die Budgetierung der Steuererträge des Jahres 2025 wurde die Empfehlung des kantonalen 
Steueramtes sowie das Bevölkerungswachstum berücksichtigt. Das kantonale Steueramt geht in 
seiner Prognose davon aus, dass das Rechnungsergebnis um etwa 3% höher liegt als der voraus-
sichtliche Abschluss 2024. Dabei berücksichtigt sind auch leichte Mehreinnahmen aus den Steuer-
gesetzrevisionen, die voraussichtlich im Jahr 2025 in Kraft treten. Da in Kölliken der für das Jahr 
2024 budgetierte Wert bei den ordentlichen Steuern nach heutigem Kenntnisstand wohl nicht er-
reicht werden kann, wurde für die Berechnung des Steuerertrags 2025 vom voraussichtlichen, tiefe-
ren Wert 2024 als Basis ausgegangen. 
 
Bei den Aktiensteuern ist im Jahr 2025 mit einem Rückgang zu rechnen. Einerseits fiel das Rech-
nungsergebnis 2023 aufgrund von Nachträgen sehr hoch aus. Andererseits tritt 2025 die zweite 
Etappe der Tarifreduktion im Rahmen der Steuergesetzrevision 2022 ein. Die Kompensation der 
Ausfälle durch den Kanton fällt nämlich wie angekündigt fast um die Hälfte weg.  
 
Zusammengefasst über alle Steuerarten inkl. Sondersteuern ist im Jahr 2025 nur noch mit einer 
leichten Steigerung der Erträge zu rechnen.   
 

Steuerart 
Rechnung 2023 
114 % 

Budget 2024  

114 % 

Budget 2025 

114 % 

Ordentliche Steuern Fr. 10ó400ó220 Fr. 11ó095ó500 Fr. 11ô096ô000 

Quellensteuern Fr. 225ó810 Fr. 210ó000 Fr. 225ô000 

Aktiensteuern Fr. 830ó899 Fr. 605ó000 Fr. 540ô000 

Sondersteuern Fr. 531ó620 Fr. 420ó000 Fr. 529ô000 

Total Fr. 11ó988ó550 Fr. 12ó330ó500 Fr. 12ó390ó000 
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3. Investitionstätigkeit mit Selbstfinanzierung und Kreditkontrolle 

 

Einwohnergemeinde  Budget 2025 

geplante Investitionsausgaben Fr.  10ó235ó000 

geplante Investitionseinnahmen  Fr.  - 154ó000 

Nettoinvestitionen Fr.  10ó081ó000 

Selbstfinanzierung  Fr.   - 1ó035ó115 

Selbstfinanzierungsgrad  - 10.27 % 

Finanzierungsergebnis  
(Fehlbetrag => Abnahme Nettovermögen) 

Fr.  - 11ó116ó115 

 
Investitionsausgaben 2025 / Kreditkontrolle Einwohnergemeinde (Beträge in Franken) 

Projekt Kredit bis 2024 2025 Ab 2026 

Sanierung Fassade, Dach und 
Schliess-System Gemeindehaus 

609ô000 609ó000 0 0 

Förderbeitrag Bund Photovoltaikan-
lage Gemeindehaus 

-18ô800 -18ó800 0 0 

Heizungsersatz Werkhof 282ô000 282ó000 0 0 

Förderbeitrag Heizungsersatz Werk-
hof 

-20ô400 -20ó400 0 0 

Dachhautsanierung und Begrünung 
Werkhof* 

120ó000 0 120ó0000 0 

Modularer Schulraum 431ó000 0 431ó000 0 

Aussenbeleuchtung Sportplatz Dop- 258ó000 0 0 258ó000 

Budget 
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pelturnhalle 

Beiträge Swisslos-Sportfonds Aus-
senbeleuchtung Sportplatz Doppel-
turnhalle 

-46ô700 0 0 -46ó700 

Erweiterung Schulhaus Farbweg 12ó800ó000 700ó000 6ó800ó000 5ó300ó000 

Projektierungskredit Schulraumpla-
nung 

392ó000 462ó282 0 0 

Planungskredit Umnutzung und Sa-
nierung bestehender Schulraum 

185ô500 0 185ó500 0 

Projektierung Erweiterung Doppel-
turnhalle 

105ô000 137ó122 0 0 

Erweiterung und Sanierung Doppel-
turnhalle inkl. PV-Anlage 

8ó000ó000 0 2ó000ó000 6ó000ó000 

Beiträge Gebäudehülle und PV-
Anlage Doppelturnhalle 

- 169ó660 0 0 169ó660 

Kantonsstrasse. Beitrag Projekt 
Scheidgasse-Ghürststrasse 

 160ó000  140ô656 0 0 

Sanierung K235, Anteil Strasse 1ó848ó000 1'397ó946 0 0 

Sanierung K235, Beleuchtung 110ó000 101ó556 0 0 

Sanierung K319, Anteil Strasse 1'350ô000 35ó000 115ó000 1ó200ó000 

Sanierung Scheidgasse, Deckbelag   534ô000  534ó000 0  0 

Projektierung Sanierung  
Ghürststrasse 

65ó000  78ô016 0 0 

Sanierung Ghürststrasse 1'026ô500  886ó186 0 0 

Sanierung Ghürststrasse, Bach 140ó500  12ô422 0 0 

Ersatz Kehrsaugmaschine 250ó000 250ó000 0 0 

Sanierung Strassenbelag Zinggen 
inkl. Beleuchtung 

305ó000 5ó000 300ó000 0 

Projektierung Sanierung  
Entfelderstrasse (Verbuchung Er-
folgsrechnung) 

32ó500 6ó000 13ó250 13ó250 

Vorprojekt Hochwasserschutz Kölli-
kerbach 

193ô000 149ó500 43ó500 0 

Projektierung Hochwasserschutz 468ó500 90ó000 140ó000 238ó500 

Revision Kommunale Raumplanung 500ô000 100ó000 100ó000 300ó000 

*Budgetkredit (kein Verpflichtungskredit, da unter 247ó800 Franken und Ausführung innerhalb eines 
Jahres).  

 
 
4. Kennzahlen 

 

Selbstfinanzierungsanteil 2025 
- 5.64 % (2024: - 1.45 %) 

Selbstfinanzierung in Prozent vom operativen Ertrag 

Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau 
von Schulden aufgewendet werden kann (finanzielle Leistungsfähigkeit).  
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Ein Selbstfinanzierungsanteil von über 20 % weist auf ein hohes Investitions-
/Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter 15 % betragen. 
 

>  20 %  gut 
10 % - 20 % mittel  
< 10 % schlecht  

 

Selbstfinanzierungsgrad 2025 
- 10.27 % 
(2024: - 5.07 %) Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen 

Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein 
Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin. Der Anteil 
sollte nicht unter 50 % betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind 
nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% angestrebt werden. 
 

> 100 % Rückgang der Schulden oder Erhöhung Nettovermögen  
 80% ï 100% Normalfall  
 < 50 %  zu tief / hohe Zunahme der Schulden  

 

Nettoschuld I pro Einwohner  
(mutmasslich per Ende 2025) 

Nettoschuld Fr. 1ó184 

(31.12.2023, Nettovermögen  
Fr. 2ó098.61) Nettoschuld in Franken pro Einwohner  

Eine Pro-Kopf-Verschuldung bis 2'500 Franken kann als tragbar eingestuft werden. Bei der Beur-
teilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierungsanteil 
berücksichtigen). 
 

< 0 Nettovermögen 
0 ï 1ó000 geringe Verschuldung  
1ó001 ï 2ó500 mittlere Verschuldung  
2ó501 ï 5ó000 hohe Verschuldung  
> 5ó000  sehr hohe Verschuldung  

 

Nettoverschuldungsquotient 2025 

 43.68 % (2024: - 15.73%) Nettoschuld in Prozent vom Fiskalertrag/ Finanzaus-
gleich 

Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich, bzw. wie viele Jahreseinheiten erforder-
lich wären, um die Nettoschuld abzutragen. Ein Nettoverschuldungsquotient von unter 50 % 
weist auf eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte nicht über 150 % betragen. 
 

< 100 % gut  
100 % - 150 % genügend  
> 150 % schlecht  

Zinsbelastungsanteil 2025 
0.78 % (2024: 0.51 %) 

Nettozinsaufwand in Prozent vom laufenden Ertrag  

Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer 
dieser Wert ist, desto grösser der Handlungsspielraum. Der Anteil sollte nicht über 6 % betragen. 
 

< 0 % Zinsertrag  
0 % - 4 %  gut 
4 % - 9 %  genügend  
> 9 % schlecht  
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Kapitaldienstanteil 2025 

8.20 % (2024: 8.01 %) Nettozinsaufwand + Abschreibungen in  
Prozent vom laufenden Ertrag  

Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen  
(Kapitaldienst) belastet ist. Der Anteil sollte nicht über 10 % betragen. 
 

< 5 %  geringe Belastung  
5 % - 15 %  tragbare Belastung 
> 15 %  hohe Belastung  

 
 

5. Erläuterungen pro Abteilung der Erfolgsrechnung  
 

0 Allgemeine Verwaltung  Aufwand  Ertrag 

Budget 2025 Fr. 3ó058ó060 Fr. 514ó600 

Budget 2024 Fr. 2ó854ó400 Fr. 504ó000 

Rechnung 2023 Fr. 2ó431ó092 Fr. 519ó397 

Rechnung 2022 Fr. 2ó408ó414 Fr. 487ó173 

- Für die Erarbeitung eines Kommunikationskonzepts, die Erhebung der Personalzufriedenheit 
sowie eine Bevölkerungsumfrage wurden total externe Honorare von 32'000 Franken budge-
tiert.  

- Der von der Gemeindeversammlung bewilligte Stellenplan der Verwaltung ist eingehalten.  

- 2025 sind einige grössere Weiterbildungen geplant, wofür Kosten in der Höhe von 13'870 Fran-
ken budgetiert wurden.  

- Infolge Arbeitsbeginn der neuen Verwaltungsleitung sowie Auszug des Bevölkerungsschutzes 
aus dem Büro im Erdgeschoss sind zwei Büros neu zu möblieren und zu streichen. Für beides 
zusammen wurden 28'700 Franken ins Budget aufgenommen. Das freiwerdende Büro des Be-
völkerungsschutzes soll neu als zusätzliches Sitzungszimmer dienen.  

- Die EWK Energie AG hat 2024 einen Verteilerkasten auf dem Dorfplatz erstellt und vorfinan-
ziert. Die Übernahmekosten von 10'000 Franken wurden im Budget 2025 eingestellt.  

 

1 Öffentliche Ordnung  Aufwand  Ertrag 

Budget 2025 Fr. 958ó130 Fr. 258ó000 

Budget 2024 Fr. 922ó910 Fr. 272ó500 

Rechnung 2023 Fr. 1ó784ó756 Fr. 1ó091ó613 

Rechnung 2022 Fr. 832ó557 Fr. 337ó670 

- Der Beitrag an die Regionalpolizei erhöht sich im Vergleich zum Budget 2024 um 5ô970 Fran-
ken.  

- In der Vergangenheit erhielt die Gemeinde Kölliken aus der Abrechnung des Regionalen Be-
treibungsamtes Oberentfelden eine Gutschrift. Im Rechnungsjahr 2023 betrugt diese noch rund 
31'834 Franken. Im Budget 2024 rechnete man noch mit 12'500 Franken. Für das Budget 2025 
ist stattdessen erstmals eine Kostenbeteiligung in der Höhe von 8'200 Franken vorgesehen.  

- Das Budget der Feuerwehr liegt rund 9ô300 Franken über dem Budget 2024 aber rund 19'875 
Franken unter der Rechnung 2023.   

- Der Bevölkerungsschutz Suhrental Uerkental fusioniert per 2025 mit der Zivilschutzorganisation 
der Region Zofingen. Der Beitrag für den Zivilschutz beträgt 15.82 Franken pro Einwohner 
(2024: 16.90 Franken). Der Beitrag pro Einwohner an das Regionale Führungsorgan beträgt 
1.01 Franken (2024: 2.62 Franken). 
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2 Bildung   Aufwand  Ertrag 

Budget 2025 Fr. 7ó457ó755 Fr. 1ó395ó550 

Budget 2024 Fr. 7ó253ó588 Fr. 1ó200ó600  

Rechnung 2023 Fr. 6ó774ó804 Fr. 1ó215ó221 

Rechnung 2022 Fr. 6ó460ó124 Fr. 1ó208ó079 

- Für das Budget 2025 wurde mit einer Gesamtschülerzahl von 763 Schülern gerechnet (2024 => 
737). 3 Schüler aus Kölliken besuchen die Oberstufe in Muhen (2024 => 5) und keine Schüler 
aus Kölliken besuchen die Oberstufe in Safenwil (2024 => 0).  

- Der Anteil an auswärtigen Schülern in Kölliken beträgt 92 Schüler (2024 => 104).   

- Der Anteil an die Besoldung der Lehrpersonen beträgt 2'751ô650 Franken. Dies entspricht einer 
Zunahme von 129ô770 Franken gegenüber dem Budget 2024. 

- Die Auswirkungen der Zusammenarbeit der Musikschulen Kölliken und Muhen sowie der Aus-
weitung des Angebots auf die 1. Klasse sind im vorliegenden Budget erstmals für ein ganzes 
Kalenderjahr berücksichtigt.   

- An der heutigen Gemeindeversammlung wird über den Kauf für des bisher gemieteten Schul-
provisoriums abgestimmt. Das Budget 2025 wurde unter Annahme des Kaufs erstellt, weshalb 
die jährlichen Mietkosten von rund 85'000 Franken nicht mehr berücksichtigt wurden.  

- Die einmaligen Ausgaben für den Unterhalt der Schulanlagen betragen 84ô890 Franken und lie-
gen somit rund 56ô000 Franken unter dem Vorjahreswert. Die grössten Positionen sind: 

- Ersatz WC-Trennwände und Streichen WC-Anlagen Unterstufenschulhaus, 21'170 Franken 

- Fallschutzplätze Doppelkindergarten, 11'300 Franken 

- Umbau Modulregler Nahwärmeverbund, 13'680 Franken 

- Der Schulleiter wurde per Januar 2022 in einem 5% - Pensum als Bereichsleiter Bildung bei der 
Einwohnergemeinde Kölliken angestellt. Derzeit erfordern laufende Projekte wie Schulbauten 
und Tagesstrukturen zusätzliche Ressourcen. Deshalb wird das Pensum ab Januar 2025 um 
10% erhöht. Die Erhöhung ist vorerst auf zwei Jahre befristet.  

- Für Schulgelder an Sonderschulen wurde der Budgetbetrag aufgrund der aktuellen Schülerzah-
len auf dem diesjährigen Wert von 250ó000 Franken belassen.  

- Die Beiträge an die Berufsschulen betragen voraussichtlich 520ó000 Franken (2024: 485ó000 
Franken).  

 

3 Kultur, Sport, Freizeit    Aufwand  Ertrag 

Budget 2025 Fr. 1ó071ó320 Fr. 261ó300 

Budget 2024 Fr. 1ó020ó085 Fr. 268ó720 

Rechnung 2023 Fr. 988ó166 Fr. 301ó338 

Rechnung 2022 Fr. 848ó772 Fr. 310ó005 

- Die einmaligen Ausgaben für den Unterhalt der Anlagen des Schwimmbades betragen 146ô420 
Franken. Die grössten Positionen sind: 

- Ersatz Sonnensegel Kinderbereich, 7'200 Franken 

- Teilsanierung Schwimmberbecken 50m, 9'770 Franken 

- Chlormaschine, 48'550 Franken 

- Anpassungen Grundwasserpumpwerk Schwimmbad, 65'000 Franken 
 

4 Gesundheit  Aufwand  Ertrag 

Budget 2025 Fr. 1ó012ó785 Fr. 0 

Budget 2024 Fr. 913ó780 Fr. 0 

Rechnung 2023 Fr. 899ó290 Fr. 0 

Rechnung 2022 Fr. 781ô554 Fr. 0 
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- Im Bereich der Pflegefinanzierung ist gemäss aktueller Hochrechnung mit Mehrkosten von rund 
55ô000 Franken gegenüber dem Budget 2024 zu rechnen. Je nach Anzahl und Pflegestufe der 
betreuten Personen können die Kosten jährlich stark variieren.  

- Für die Beteilung am ĂGERA-Projekt Aarauñ sind im Budget 2025 wiederum rund 10'000 Fran-
ken eingestellt.  

- Zur Erstellung eines ĂZukunftskonzepts Gesundheit Köllikenñ wurden sowohl Sitzungsgelder für 
eine Arbeitsgruppe sowie externe Beratungshonorare von insgesamt 19'500 Franken ins 
Budget aufgenommen.  

- Der Pro-Kopf-Beitrag an die Spitex Suhrental PLUS bleibt unverändert bei 79.50 Franken. Darin 
sind auch die Beiträge an Drittanbieter (Kinderspitex, Onkologie, etc.) enthalten. Aufgrund der 
gestiegenen Einwohnerzahl erhöht sich der Gemeindebeitrag um rund 20'500 Franken gegen-
über dem Budget 2024. 

 

5 Soziale Sicherheit  Aufwand  Ertrag 

Budget 2025 Fr. 5ó566ó425 Fr. 1ó565ó000 

Budget 2024 Fr. 4ó757ó210 Fr. 1ó315ó950 

Rechnung 2023 Fr. 4ó174ó166 Fr. 1ó358ó494 

Rechnung 2022 Fr. 4'143ô956 Fr. 1'348ô611 

- Das Alterszentrum Sunnmatte hat die Absicht, die aktuelle Rechtsform als Verein zu überprü-
fen. Im Budget ist die hälftige Übernahme der Kosten bzw. 10'000 Franken vorgesehen.  

- Alimentenbevorschussung, Elternschaftsbeihilfe und materielle Hilfe wurden gemäss der Rech-
nung 2023 sowie einer Hochrechnung 2024 budgetiert. Die Ausgaben im Bereich der materiel-
len Hilfe wurden für das Jahr 2025 gleich hoch budgetiert wie für das Jahr 2024.  

- Die Ausgaben im Bereich des Asylwesens bleiben aufgrund der aktuellen Situation nach wie 
vor auf einem erhöhten Niveau. Durch das geplante Bauprojekt bei der Breitengg, welches den 
Abbruch der aktuellen Asylunterkunft mit sich bringt, braucht es eine neue Lösung für die Un-
terbringung der Asylsuchenden. Im Budget 2025 ist der entsprechende Mehraufwand für die 
Miete und Betreuung von sechs Wohnungen vorgesehen. Die zusätzlichen Kosten werden nicht 
vollumfänglich durch die Pauschalbeiträge des Kantons abgedeckt werden können. Das Budget 
2025 rechnet mit einer Nettobelastung von rund 257'000 Franken.  

- Derzeit zeigt sich ein erhöhter Bedarf an externen Familienbegleitungen. Daher wurde der 
Budgetbetrag von 20'000 Franken (Budget 2024) auf 50'000 Franken erhöht, was ungefähr den 
Kosten im Jahr 2023 entspricht.  

- Aufgrund der geplanten Tagesstrukturen ist derzeit davon auszugehen, dass die Ausgaben für 
Beiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung höher ausfallen werden. Somit wurde das 
Budget hierfür um 50'000 Franken auf 107'000 Franken erhöht.  

- Seit 2018 müssen die Gemeinden die nicht bezahlten Krankenkassenprämien übernehmen. 
Zuvor hat der Kanton diese Kosten bezahlt. Ergibt sich nach einer Betreibung der obligatori-
schen Krankenkassenprämien ein Verlustschein, hat die Gemeinde davon 85 % zu überneh-
men. Für die Gemeinde Kölliken werden sich diese Kosten auf geschätzte 160ó000 Franken 
(2024: 145ó000 Franken) belaufen.  

- Der Beitrag an den Kanton für Sonderschulung, Heime und Werkstätten beträgt für 2025 
1'325ô600 Franken (+ 102ô700 Franken).  

- Der Beitrag an den Regionalen Sozialdienst beträgt 758ô500 Franken (Budget 2024: 673ô850 
Franken). Die Berechnung erfolgte aufgrund der Fallzahlen per 31. Dezember 2023. Verändern 
sich diese, fällt auch der Gemeindebeitrag höher oder tiefer aus.  

 

6 Verkehr  Aufwand  Ertrag 

Budget 2025 Fr. 949ó590 Fr. 22ó500 

Budget 2024 Fr. 1ó040ó130 Fr. 22ó500 

Rechnung 2023 Fr. 746ó574 Fr. 42ó723 

Rechnung 2022 Fr. 833ô513 Fr. 53ô181 
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- Inkl. Winterdienst beträgt der Strassenunterhalt 164ô180 Franken (2024: 234ô180 Franken). Da-
rin enthalten sind folgende einmalige Kosten: 

- Sanierungen an Strassenbelag, Randsteinabschlüssen, Einlaufschächten und Wasserstei-
nen, 50'000 Franken 

- Belagsersatz Bereich Belchenweg, 8'000 Franken 

- Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED (letzte 14 Stk.), 18'000 Franken 

- F¿r allgemeine Beratungen und Ingenieurleistungen sind 10ó000 Franken eingeplant.   

- Zur Bepflanzung und Begr¿nung der Rabatten ist Material im Wert von 10ô00 Franken budge-
tiert. Die Arbeit wird durch das Bauamt ausgeführt.  

 

7 Umweltschutz und Raumordnung  Aufwand  Ertrag 

Budget 2025 Fr. 2ó503ó800 Fr. 2ó259ó160 

Budget 2024 Fr. 2ó453ó145 Fr. 2ó250ó890 

Rechnung 2023 Fr. 2ó435ó621 Fr. 2ó234ó298 

Rechnung 2022 Fr. 2'423ô493 Fr. 2'227ô118 

- Spezialfinanzierungen: Siehe eigene Erläuterungen pro Betrieb am Ende der Erläuterungen.  

- 2025 steht wieder die nächste Grabschilderräumung an. Hierfür sind rund 8'000 Franken im 
Budget vorgesehen. Zudem soll die Kühlanlage für 14'000 Franken ersetzt werden.  

- Es sind externe Beratungskosten von 10ó000 Franken f¿r die Raumplanung budgetiert.  
 

8 Volkswirtschaft  Aufwand  Ertrag 

Budget 2025 Fr. 43ó900 Fr. 254ó925 

Budget 2024 Fr. 60ó200 Fr. 260ó950 

Rechnung 2023 Fr. 14ó800 Fr. 245ó103 

Rechnung 2022 Fr. 46ô048 Fr. 257ô318 

- 2025 sind Flurwegsanierungen bzw. Arbeiten an den Drainageleitungen in der Höhe von 20ó000 
Franken geplant. 

- Aufgrund des budgetierten Gewinns des Forstbetriebes Kölliken-Safenwil entfällt der Gemein-
debeitrag an ein allfälliges Defizit Forst der Ortsbürgergemeinde gemäss Gemeindeversamm-
lungsentscheid aus dem Jahr 1993.  

- Auf Anfrage des Elektrizitäts- und Wasserwerks Muhen hat sich der Gemeinderat dazu ent-
schieden, bei der Prüfung einer regionalen Kooperation mitzuwirken. Für die Gemeinde Kölliken 
ginge es vordergründig um den Bereich Strom. Hierfür wurde ein Gemeindebeitrag von 10'000 
Franken im Budget berücksichtigt. Der Beitrag variiert je nach Auftrag und Anzahl der teilneh-
menden Gemeinden.  

- Die Konzessionsgebühr der EWK Energie AG wurde unverändert mit 235ó000 Franken budge-
tiert. Die Abrechnung erfolgt nach den effektiven kWh.  

 

9 Finanzen und Steuern  Aufwand  Ertrag 

Budget 2025 Fr. 954ó915 Fr. 17ó045ó645 

Budget 2024 Fr. 1ó066ó165 Fr. 16ó245ó503 

Rechnung 2023 Fr. 901ó011 Fr. 14ó142ó093 

Rechnung 2022 Fr. 2'573ô850 Fr. 15'123ô126 

- Der budgetierte Steuerertrag 2024 wird im Bereich der ordentlichen Steuern voraussichtlich 
nicht erreicht werden können. Aufgrund des Bevölkerungswachstums sowie den Empfehlungen 
des Kantonalen Steueramtes wurde der ordentliche Steuerertrag 2025 gegenüber dem Budget 
2024 jedoch nicht reduziert, sondern gleichbleibend budgetiert.   

- Total betragen die Gutschriften Finanzausgleich und Aufgabenverschiebung 1'354ô500 Franken 
(siehe auch allgemeine Erläuterungen).  
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- Der durchschnittliche Zinssatz für die langfristigen Schulden beträgt aktuell noch 0.62 %. Auf-
grund des aktuellen Zinsumfelds muss davon ausgegangen werden, dass für neue Darlehen 
höhere Zinssätze in Kauf genommen werden müssen.  

- Aufgrund der geplanten Investitionen wird 2025 eine Neuaufnahme von Darlehen unumgänglich 
sein.  

- F¿r die Dividendenzahlung der EWK Energie AG wurde wiederum ein Betrag von 120ó000 
Franken angenommen. 

- Für das Postgebäude sowie das Haus zur Tanne ist kein ausserordentlicher Unterhalt geplant. 

- Beim Bauamt ist der Ersatz diverser Geräte und Maschinen geplant. Hierfür wurden insgesamt 
28'750 Franken budgetiert.  

- Das Budget 2025 schliesst mit einem Verlust von 2'398ô030 Franken ab.  
 
 

6. Spezialfinanzierungen (Ergebnisse und Kreditkontrolle)  
 
Wasserversorgung  

Laufender Betrieb   Budget 2024  Budget 2025  

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit   Fr. - 4ó300  Fr.  104ó275 

Ergebnis aus Finanzierung   Fr. - 16ô700  Fr. - 10ó900 

Operatives Ergebnis   Fr. - 21ó000  Fr. + 93ó375 

Ausserordentliches Ergebnis   Fr. 0  Fr. 0 

Gesamtergebnis (+ Gewinn / - Verlust)  Fr. - 21ó000  Fr. + 93ó375 

- Für allgemeine Beratungen und Ingenieurleistungen sind 10'000 Franken eingeplant. Hinzu 
kommen voraussichtlich 15ô750 Franken die Planung der Leitungsersatze Wallisweg-Aegerten 
sowie Entfelderstrasse.   

- Bei den Einstiegsschächten der Quellfassungen sind die bestehenden Leitern anzupassen, 
damit diese wieder den heutigen Vorschriften entsprechen. Zudem sind die Quellfassungen 
rundherum mit einem festen Belag zu versehen, damit allfällig notwenige Personenrettungen si-
cher durchgeführt werden können. Die geplanten Arbeiten verursachen voraussichtliche Kosten 
von insgesamt 43'000 Franken.  

- Für die Beteiligung an der Notstromgruppe Oberentfelden ist neu ein jährlicher Beitrag von 
7'215 Franken vorgesehen, welcher sich ab dem 11. Jahr auf rund 1'900 Franken reduziert.  

 

Investitionen    Budget 2024  Budget 2025 

Investitionsausgaben   Fr. 50ó000  Fr. 405ó000 

Investitionseinnahmen    Fr. 120ô000  Fr. 150ô000 

Nettoinvestitionen    Fr. - 70ô000  Fr.  255ó000 

Selbstfinanzierung   Fr. 180ó460  Fr. 261ó710 

Finanzierungsergebnis (Überschuss)  Fr. + 250ó460  Fr. + 6ó710 

Die Schuld gegenüber der Einwohnergemeinde reduziert sich aufgrund des Finanzierungsergebnis-
ses um 6ó710 Franken. Die Schuld wird per Ende 2025 mutmasslich rund 1.75 Millionen Franken 
betragen.  

 
Investitionsausgaben 2025 / Kreditkontrolle Wasserversorgung (Beträge in Franken) 

Projekt Kredit bis 2024 2025 ab 2026 

Wasserleitungsersatz Brombach 1'735ô000 1ó735ó000 0 0 

Wasserleitungsersatz K319 355ô000 5ó000 50ó000 300ó000 

Projekt Sanierung K235 20ó000 18ô248 0 0 
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Sanierung K235 1ó176ó000 940ó538 0 0 

Scheidgasse (Höhenweg-
Kindergartenweg) 

286ô000 167ó995 0 0 

Sanierung Ghürststrasse 17ó500 27ô653 0 0 

Wasserleitungsersatz Zinggen 365ó000 10ó000 355ó000 0 

Projektierung Wasserleitungsersatz 
Zinggen (Verbuchung Erfolgsrech-
nung) 

16ó500 3ó000 6ó750 6ó750 

Anschlussgebühren   -150ó000  

 

Abwasserbeseitigung  

Laufender Betrieb   Budget 2024  Budget 2025 

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit   Fr. 218ó665  Fr. 131ó880 

Ergebnis aus Finanzierung   Fr. + 16ó200  Fr. + 19ó500 

Operatives Ergebnis   Fr. 234ó865  Fr. 151ó380 

Ausserordentliches Ergebnis   Fr. 0  Fr. 0 

Gesamtergebnis (Gewinn)  Fr. 234ó865  Fr. 151ó380 

- Beim Abwasserpumpwerk Hard soll ein Notstromerzeuger für 14'000 Franken angeschafft wer-
den.  

- Für allgemeine Beratungen und Ingenieurleistungen sind 15'000 Franken eingeplant. 

- Der Beitrag an den Abwasserverband Region Kölliken beträgt 381ô850 Franken. 
 

Investitionen    Budget 2024  Budget 2025 

Investitionsausgaben   Fr. 279ó000  Fr. 285ó000 

Investitionseinnahmen    Fr. 250ó000  Fr. 420ó000 

Nettoinvestitionen    Fr. 29ó000  Fr. - 135ó000 

Selbstfinanzierung   Fr. 330ó910  Fr. 279ó940 

Finanzierungsergebnis (Überschuss)  Fr. + 301ó910  Fr. + 414ó940 

Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde erhöht sich aufgrund des Finanzierungsüber-
schusses um 414ó940 Franken. Das Guthaben wird per Ende 2024 mutmasslich rund 3.56 Millionen 
Franken betragen.  
 
Investitionsausgaben 2025 / Kreditkontrolle Abwasserbeseitigung (Beträge in Franken) 

Projekt Kredit bis 2024 2025 ab 2026 

Projekt Sanierung K235 35ó000 40ô433 0 0 

Sanierung K235  1ó700ó000 1'204ó881 0 0 

Sanierung K319 970ô000 35ó000 100ó000 835ó000 

Scheidgasse (Höhenweg- 
Kindergartenweg) 

414ó000 367ó911 0 0 

Sanierung Ghürststrasse 220ó000 243ô592  0 0 

GEP 2 760ô000 575ó000 185ó000 0 

Beitrag an Bauprojekt ARA Verband 490ô900 490ó900 0 0 

Anschlussgebühren   -420ó000  
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Abfallwirtschaft 

Laufender Betrieb   Budget 2024  Budget 2025 

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit   Fr.  20ó900  Fr.  - 1ó250 

Ergebnis aus Finanzierung   Fr. +2ó000  Fr. + 2ó200 

Operatives Ergebnis   Fr.  22ó900  Fr.  950 

Ausserordentliches Ergebnis   Fr. 0  Fr. 0 

Gesamtergebnis (Gewinn)  Fr.  22ó900  Fr.  950 

- Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde erhöht sich aufgrund des Gewinns voraus-
sichtlich auf rund 347ô141 Franken.  

 
 
ANTRAG 
 
Das Budget 2025 der Einwohnergemeinde Kölliken mit einem Steuerfuss von 114 % sei zu geneh-
migen. 

 
 
 
 
 

5. Verschiedenes. 
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